
KGE (Präsident der Beschwerdeinstanz) vom 14. September 2007 i.S. X. c.
Untersuchungsrichteramt Mittelwallis (Beschwerde)

Strafrechtliche Beschwerde: Form und Begründung.

– Eine per Fax zugestellte Beschwerde erfüllt das Schriftlichkeitserfordernis von
Art. 169 Abs. 1 StPO nicht; sie ist deshalb unzulässig, soweit der Verfahrensfehler
nicht innert laufender Rechtsmittelfrist korrigiert werden kann (E. 3a).

– Die fehlende Begründung stellt einen inhaltlichen Mangel dar, weshalb der Rich-
ter den Beschwerdeführer nicht zur fristgerechten Verbesserung anhalten muss
(E. 3b/bb).

Plainte pénale: forme et motivation.

– Une plainte transmise par télécopie ne satisfait pas aux exigences de la forme
écrite de l’art. 169 CPP; elle est par conséquent irrecevable, si l’erreur de procé-
dure ne peut être corrigée dans le délai de recours (consid. 3a).

– L’absence de motivation constitue un défaut matériel, de sorte que le juge ne doit
pas astreindre le recourant à le corriger dans un certain délai (consid. 3b/bb).

Aus den Erwägungen

(...)

3. a) Soweit eine Verfahrensbestimmung die Schriftlichkeit einer
prozessualen Eingabe verlangt, setzt dies eine eigenhändig verfasste
Originalunterschrift voraus (BGE 112 Ia 173 E. 1). Eine per Fax zuge-
stellte Rechtsschrift vermag dieser Anforderung nicht zu genügen (BGE
121 II 252 E. 3 und 4; Bundesgerichtsurteil 2A.52/2007 vom 26. Juli 2007
E. 4; SJ 2001 S. 289 E. 2b). Die vorliegende am 9. August 2007 mittels Fax-
schreiben erhobene Beschwerde ist mithin nicht mit einer eigenhändig
verfassten Originalunterschrift versehen und vermag somit die Voraus-
setzungen gemäss Art. 169 Abs. 1 StPO nicht zu erfüllen. Sie muss grund-
sätzlich als unzulässig erklärt werden, soweit der Verfahrensfehler nicht
frühzeitig genug festgestellt werden kann, um noch fristgerecht korri-
giert werden zu können (vgl. BGE 125 I 166 E. 3a; 114 Ia 20 E. 2; Bundes-
gerichtsurteil 1P.109/2004 vom 10. März 2004 E. 2.3.1).
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b) bb) Der Beschwerdeführer muss sein Rechtsmittel gemäss Art. 169
Abs. 1 StPO begründen und die Beschwerdeinstanz überprüft den ange-
fochtenen Entscheid auf die in der Beschwerde vorgebrachten Rügen.

Das Faxschreiben vom 9. August 2007 enthält keine sachbezogene
Begründung. Der Beschwerdeführer begnügt sich zu wiederholen, die Y.
AG habe das Kantonsgericht mit hinterlegten Fotografien getäuscht und
die ihr obliegenden Verkehrssicherungspflichten verletzt. Der Beschwer-
deführer bezieht sich damit nicht auf die vorinstanzlichen Vorbehalte,
warum sie gegen den Direktor der Y. AG kein Strafverfahren eröffnet hat.
Die Begründung ist im Übrigen kein formeller, sondern ein inhaltlicher
Mangel der Rechtsschrift. Selbst wenn die entsprechende Unzulänglich-
keit frühzeitig erkannt würde, muss der Richter dies dem Beschwerdefüh-
rer nicht zur fristgerechten Behebung anzeigen (vgl. Bundesgerichtsur-
teil 6B_196/2007 vom 1. Juni 2007 E. 2). Folglich ist die innerhalb der zehn-
tägigen Beschwerdefrist (Art. 169 Abs. 1 Ziff. 2 StPO) nicht gehörig
begründet eingereichte Beschwerde auch aus diesem Grunde unzulässig
(vgl. ZWR 2006 S. 320; 2005 S. 294 E. 1a; 2002 S. 310 E. 1).




